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Evang.-Luth. Kirchengemeinde Puschendorf 
 
 

Regeln für das Fotografieren und Filmen bei Traugottesdiensten in der 

Puschendorfer Kirche 

 

Für das Fotografieren und/oder Filmen ohne Kunstlicht können besondere Personen 

bestimmt werden. Sie müssen sich vor dem Traugottesdienst beim trauenden Pfarrer  

vorstellen und die Kenntnis dieser Regeln bestätigen. 

 

Im unteren Kirchenraum können je eine Person fotografieren und filmen. Der Fotograf darf 

sich im Kirchenraum bewegen. Der Filmer darf das, wenn er eine Handkamera ohne Stativ 

hat. Wird eine Kamera mit Stativ im oder vor dem Altarraum aufgestellt, darf dieser Stand-

ort bis zum Ende des Gottesdienstes nicht mehr verändert werden.  

(Von der Empore aus dürfen auch Gottesdienstbesucher fotografieren und filmen, wenn 

sie keinen Blitz und kein Kunstlicht verwenden.) 

 

Während der Gebete wird nicht fotografiert. Wenn zu häufiges Fotografieren den Gottes-

dienst stört, hat der Fotograf auf Anweisung/Zeichen des Pfarrers hin eine Pause zu 

machen.  

Die Altarstufen oder die Kanzeltreppe dürfen vom Fotografen und/oder Filmer zu keinem 

Zeitpunkt des Gottesdienstes betreten werden. 

Dem Auszug zum Schluß können sie vorausgehen. 

 

Bei Zuwiderhandlungen muß der Traugottesdienst ggf. unterbrochen werden. Bei wieder-

holtem Zuwiderhandeln kann auch ein Hausverbot für den Rest des Traugottesdienstes 

ausgesprochen werden. 

 

Für Fragen steht das Pfarramt Puschendorf gerne zur Verfügung: 

Evang.-Luth. Pfarramt Puschendorf, Kirchplatz 5, 90617 Puschendorf, Tel. 09101-990344, 

pfarramt.puschendorf@elkb.de. 

 
 


